
Bekanntgabe von Personendaten zum Zwecke der Familienforschung 

Daten aus Sammelregistern (Bürgerregister und Familienregister) Daten aus Einzelregistern und 
Kirchenbüchern 

Daten über direkte Vorfahren Daten über Seitenlinien

bewilligungsfrei bewilligungspflichtig - Geburtsregister 1899
- Heiratsregister bis 1929
- Todesregister bis 1959

- Kirchenbücher (bis 1875 geführt)
Daten aus Bürgerregistern 

bis 1910
(Datum der Familieneinträge)

Daten aus Registern 
ab 1911

Anfrage direkt an das zuständige 
Zivilstandsamt

Gesuch beim 
Staatsarchiv Gesuch beim AFM Gesuch beim AFM

Bewilligung durch 
das AFM nach 

Vorprüfung durch 
das Staatsarchiv 

(gebührenfrei)

Bewilligung durch 
das AFM 

(gebührenpflichtig)

Auskunft durch das zuständige 
Zivilstandsamt (Registerauszüge, 

schriftliche Bestätigungen etc.)
Einsicht im 

Staatsarchiv

Einsicht beim 
zuständigen 

Zivilstandsamt 
oder im 

Staatsarchiv

Auskunft durch das 
zuständige Zivil-

standsamt (Register-
auszüge etc.)

Bewilligung durch 
das AFM 

(gebührenpflichtig)

Daten bis 1916/17: Einsicht 
im Staatsarchiv 
(gebührenfrei) 

Einsicht in Einzelregister auf 
örtlich zuständigem 

Zivilstandsamt oder Auskunft 
durch dasselbe 

(gebührenpflichtig). Ebendort 
Einsicht in Kirchenregister (falls 

vorhanden; gebührenfrei)
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